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Zur Person 

Geiersberger  Glas & Partner mbB 
Rechtsanwälte und Fachanwälte 

Rostock  Schwerin 

Ingo Glas 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Agrarrecht 

Fachanwalt für Steuerrecht 

 

Doberaner Str. 10-12 

18057 Rostock 

Tel. 0381 4611980 

kanzlei@geiersberger.de 

www.geiersberger.de 
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Gliederung  

1 • Diversifizierung in der Landwirtschaft 

2 • Ausgangsfall: Hofladen 

3 • Zivilrechtliche Anforderungen 

4 • Gesellschaftsrechtliche Besonderheiten 

5 • Steuerrechtliche Fallstricke 

6 • Öffentlich-rechtliche Vorgaben 

7 • Förderung 
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Diversifizierung 

Diversifizierung 

horizontal lateral vertikal 

Erweiterung um 

ein Produkt der 

gleichen 

Wertschöpfungsstufe 

 

 

z.B. 

Ferkelproduzent 

 Schweinmast 

Erweiterung um 

Aktivitäten 

auf einer vor- oder 

nachgelagerten Stufe 

 

 

z.B. 

Rohmilch 

 Käse verarbeiten 

     und verkaufen 

Erweiterung durch 

Aufbau einer vom 

landwirtschaftlichen 

Betrieb unabhängigen 

Unternehmertätigkeit 

 

z.B. 

neben der LuF 

 Photovoltaikanlage, 

     Gastwirtschaft 

StMELF, Bayern, Handbuch für erfolgreichen Diversifizierung, S. 10 
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Diversifizierung 

LuF 

Produktion 

Verarbeitung 

Vermarktung 

Dienstleistung 

Handwerk 

Freie Berufe 
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Ausgangsfall: Hofladen 

in unterschiedlichen 

Ausprägungen 
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Zivilrechtliche Anforderungen 

Inhaber des 
Hofladens 

Agrar- 

unternehmer 

wenige zivil- 
rechtliche 

Beziehungen 

evtl. 
Arbeitnehmer = 
Arbeitsvertrag 

Familien- 

angehöriger 

Mietvertrag für 
Ladenfläche 

Vereinbarungen 
zu Strom, 
Wasser, 
Heizung 

Einkauf der 
Produkte 
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Gesellschaftsrechtliche Besonderheiten 

Rechtsform 

für den Hofladen 

e.K. 
für Einzel- 

unternehmen 

GbR / oHG 
Beteiligung eines 

Dritten 

KG /  
GmbH & Co. KG 

Kombi. aus PersG 
und beschränkter 

Haftung 

GmbH / e.G. 
beschränkte 

Haftung 
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Steuerrechtliche Fallstricke 

LuF 
Hauptbetrieb 

Verkauf der Urproduktion 
Verkauf von 

Obst, Gemüse, Heu 

LuF 
Nebenbetrieb 

nicht mehr Urproduktion aber 
arbeitswirtschaftlich, finanziell 
und organisatorisch mit LuF 

verbunden 

Verkauf eigener Erzeugnisse 
bis zur ersten 

Verarbeitungsstufe (z.B. 
Mehl, Käse, Obstsaft) 

Zukaufsprodukte oder 
Produkte der zweiten 
Verarbeitungsstufe 

bis 1/3 Gesamtumsatz aus 
Handel oder bis 51.500 € 

Gewerbe- 
betrieb 

Verwendung von Rohstoffen, 
die nicht überwiegend im 
eigenen LuF hergestellt 

wurden 

mehr als 1/3 Umsatz aus 
Handel oder 51.500 € 

Landwirtschaftliches Einzelunternehmen 
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Steuerrechtliche Fallstricke 

Agrarunternehmen in Form 
einer Personengesellschaft 

nicht mehrere 
Betriebe in einer PersG 

eine geringfügige gewerbliche 
Tätigkeit lässt das gesamte 

Agrarunternehmen gewerblich 
werden 

 Abfärbewirkung 
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Öffentlich-rechtliche Vorgaben 

Hof- 
laden 

Baurecht 

GewO 

Hand- 
werks- 

ordnung 

Lebens- 
mittel- 
recht 

Natur- 
schutz 

Umwelt- 
recht 

Laden- 
schluss- 
zeiten 

Unfall- 
versiche- 

rung 

Straßen- 
verkehrs- 

recht 
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Öffentlich-rechtliche Vorgaben 

mitgezogene 
Privilegierung 

insbes. bei Umbau 
vorhandener Gebäude 

Vorhaben steht in engem 
Zusammenhang zur 

Bodenertragsnutzung 

Vorhaben nimmt 
untergeordneten 
Betriebsteil ein 

äußere Gestaltung des LuF-
Betriebes bleibt gewahrt 

sonstiges 
Vorhaben 

sofern nicht privilegiert, 
Neubau 

öffentliche Belange dürfen 
nicht beeinträchtigt werden 

Sicherstellung der 
Erschließung 

Anpassung an das Orts- und 
Landschaftsbild 

Bauen im Außenbereich für Hofladen, § 35 BauGB 
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Förderung 

Programme der Bundesländer 

 

Mittel der Gemeinschaftsaufgabe 

"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) 

AFP - Diversifizierungsprogramme 

 

Gefördert werden z.B. Investitionen in 

• Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von Gebäuden, 

• Anschaffung von neuen Maschinen und Anlagen, 

• Aufwendungen für Architekten- und Ingenieurleistungen, 

Baugenehmigungen, Beratungsgebühren, Kosten der 

Vorplanung, 

• "Urlaub auf dem Bauernhof" bis zu einer Gesamtkapazität von 

25 Gästebetten, 

• Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 

(zum Beispiel Hofläden) 

https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/InformationsportalZukunftLand/Foerderwegweiser/_texte/Diversifizierung-Steckbrief.html 



Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit 

www.geiersberger.de 

Geiersberger  Glas & Partner mbB Rechtsanwälte 


